
Neufassung des Fahrtenkonzepts des WHG 2024/25 (Stand: 28.11.2024) 

Jahrgang Fahrt und Verbindlichkeit Reiseziele Dauer Pädagogische 
Ziele/Inhalte 

Kosten-
rahmen* 

Wer 
organisiert ? 

 

5 Tagesfahrt  
 

optional  
bzw. nach 
Bedarf 

Schleswig-
Holstein 

1 Tag Kennlernfahrt zur Stärkung 
der Klassengemeinschaft. 
Verbesserung des Sozial-
verhaltens oder 
Klassenprojekte 

ca. 50 Euro Klassenleitungs-
tandem 

6 Abschlussfahrt 
 

Verbindlich! Schleswig-
Holstein 

1-3 Tage  
(= zwei Über-
nachtungen) 

Stärkung der Klassen-
gemeinschaft. Verbesserung 
des Sozialverhaltens oder 
Klassenprojekte 

ca. 100 bis 
150 Euro 

Klassenleitungs-
tandem! 
Buchung ein Jahr 
vor der Fahrt. 

 

7 Tagesfahrt 
 

optional  
bzw. nach 
Bedarf 

Schleswig-
Holstein, 
Hamburg 

1 Tag Kennlernfahrt zur Stärkung 
der Klassengemeinschaft. 
Verbesserung des Sozialver-
haltens oder 
Klassenprojekte 

ca. 50 Euro Klassenleitungs-
tandem 

8 Klassenfahrt Verbindlich! Schleswig- 
Holstein und 
Norddeutschland 
(MV, NDS, HH, 
HB) 

1 
Schulwoche 
(= 5 Tage) 

Stärkung der Klassen-
gemeinschaft. Verbesserung 
des Sozialverhaltens 

250 bis 300 
Euro, 
möglichst 
Bahnfahrt 

Klassenleitungs-
tandem!  
Buchung ein Jahr 
vor der Fahrt. 

9 Tagesfahrt optional  
bzw. nach 
Bedarf  

Schleswig-
Holstein, 
Hamburg 

1 Tag Stärkung der Klassen-
gemeinschaft. Verbesserung 
des Sozialverhaltens oder 
Klassenprojekte 

ca. 50 Euro Klassenleitungs-
tandem 

10 Klassenfahrt  Verbindlich! Berlin 1 
Schulwoche 
(= 5 Tage) 

Geschichte und WiPo: Berlin 
als Hauptstadt und 
Kulturmetropole. 
Projektartige Vorbereitung 
der Fahrt durch 
Schülerinnen und Schüler 

250 Euro** 
**Zuschüsse 
des Bundes sind 
notwendige 
Voraussetzung! 
Ansonsten Kos-
tenrahmen bei 
ca. 350 Euro. 

Klassenleitungs-
tandem!  
Buchung ein Jahr 
vor der Fahrt und 
verbindliche Ab-
sprache mit den 
Parallelklassen. 



 

11 --- --- --- --- --- --- --- 

12 Studienfahrt Verbindlich! Deutschland oder 
nahes EU-Ausland 

5-6 Tage Studienfahrt = Studien der 
Kultur vor Ort. Projekt-
charakter der Studienfahrt, 
d.h. Vorbereitung und Aus-
arbeitung von Vorträgen 
oder Referaten durch 
Schülerinnen und Schüler. 
Absprachen sind mit der 
begleitenden Lehrkraft zu 
treffen. Hierfür steht jedoch 
kein zusätzlicher Vorberei-
tungstag zur Verfügung. 

ca. 650 bis 
750 Euro. 
 
Die Verhält-
nismäßigkeit 
ist zu beach-
ten (Dauer 
der Fahrt/ 
Kosten) 

Lehrkräfte des 
WHG!*** 
Zum Beginn der E-
Phase treffen die 
(Profilfach-)-Lehr-
kräfte gemeinsame 
Absprachen zum 
Angebot/zur Fahrt. 
Buchung der Fahrt 
individuell durch 
Lehrkräfte ein Jahr 
vor der Fahrt. 

13 --- --- --- --- --- --- --- 

 

* Möglichst Nutzung des „Deutschland-Tickets“ bzw. von Bahn-Gruppentickets. Der Kostenrahmen steht unter Vorbehalt. Inflationsbedingte Kostensteigerungen      
     sind zu beachten. 
**Berlinfahrt (Klasse 10): Zuschüsse des Bundes sind notwendige Voraussetzung! Ansonsten liegt der Kostenrahmen bei ca. 350 Euro. 
***Studienfahrten: Studienfahrten werden von Profilfach-Lehrkräften und anderen Lehrkräften des WHG angeboten und sind nicht an bestimmte Kurse der   

Oberstufe gebunden. Die Schülerinnen und Schüler wählen – in Absprache mit den Eltern – eine Studienfahrt aus dem Angebot. 

 

Rhythmisierung des Schuljahres 

Zur Rhythmisierung des Schuljahres sind diese Vorhabenwochen verbindlich für jedes Schuljahr festgelegt sowie die Klassen- und 

Studienfahrten diesen Vorhabenwochen verbindlich zugeordnet: 

Erste Vorhabenwoche: jeweils in der 2. vollen Septemberwoche mit Klassenfahrten der Jahrgänge 6 und 8. 

Zweite Vorhabenwoche: jeweils in der 1. vollen Märzwoche mit Klassenfahrten bzw. Studienfahrten der Jahrgänge 10 und 12. 

Nur in den Vorhabenwochen sollen in der Regel außerdem zusätzlich in den Jahrgängen stattfinden: Austauschfahrten, Ausflüge, Klassen- sowie 

Jahrgangsprojekte aller Art. 



Anmerkungen zum Fahrtenkonzept 

1. Der Kostenrahmen einer Fahrt meint die Gesamtkosten einer Fahrt, d.h. den Geldbetrag, den die Eltern und Sorgeberechtigten zu zahlen 

haben. Enthalten sind darin alle anfallenden Kosten, d.h. Fahrtkosten, Unterbringung und Verpflegung (mindestens Halbpension bzw. ggfs. 

Tagespauschale), Reise- und Transportkosten vor Ort, Eintrittsgelder sowie die Kosten für eine Reiserücktrittsversicherung. 

2. Der maximale Kostenrahmen für weitere außerunterrichtliche Unternehmungen einer Klasse wie Theaterfahrten und Exkursionen beträgt 

in jedem Schuljahr ca. 50 Euro. 

3. Die Teilnahme an Klassenfahrten, Tagesfahrten und Exkursionen ist für Schülerinnen und Schüler verbindlich (Teilnahmepflicht an 

Schulveranstaltungen). Eltern sind über geplante Fahrten rechtzeitig vorher zu informieren. Über den „Schulsozialfonds des WHG“ können 

Eltern und Sorgeberechtigte formlos einen Zuschuss zu geplanten Klassenfahrten bzw. zur Studienfahrt beantragen. 

4. Die Lehrkräfte des WHG bieten im Verlaufe eines Schuljahres weitere Projektfahrten an, insbesondere für die Musical-AG und für die 

Musik- und Theatergruppen der Schule oder im Rahmen der Projektwoche. Diese Fahrten sind jahrgangsübergreifend und daher nicht im 

Fahrtenkonzept aufgeführt. Die jeweiligen Fachlehrkräfte sorgen für rechtzeitige Absprachen, für eine umsichtige Organisation dieser 

Fahrten und für eine klare Information der Schulgemeinschaft. 

5. Austauschfahrten: Im Rahmen des Erasmus+-Programms sollen im Verlaufe eines Schuljahres Austauschfahrten in das europäische Ausland 

stattfinden. Insbesondere sollen Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 und 11 die Möglichkeit zur Teilnahme an einer solchen 

Austauschfahrt erhalten. Die begleitenden Lehrkräfte sorgen für rechtzeitige Absprachen, für eine umsichtige Organisation dieser Fahrten 

und für eine klare Information der Schulgemeinschaft. 

6. Alle Fahrten, Exkursionen und Tagesausflüge müssen vor einer verbindlichen Buchung durch den Schulleiter genehmigt werden 

(Antragsformulare im Schulsekretariat). Dazu gehört auch, dass vorab die Klassenelternschaft über die geplante Veranstaltung und über 

den Kostenrahmen zu informieren ist. 

7. Die finanzielle Abwicklung der Fahrten, Exkursionen und Tagesausflüge erfolgt ausschließlich über das Schulgirokonto der Schule. 

8. Für jede Fahrt, Exkursion oder Tagesausflug ist ein (Kurz-)Bericht mit Foto für die Homepage der Schule bzw. für das Jahrbuch und/oder die 

Tageszeitung und den Social Media-Kanälen der Schule erwünscht! 

 

Stand: 28.11.2024 


